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" Zur Aufstellung eines germanischen 'Korps der Waffen-55 ,'s'ollen', . ." " ',', ' 

6 000. im Reichsgebiet einge'äetz;te germanis'che Arb(ü\ter~o:n'den 
. ',' ", ( , 

SS-Ergänzungs8tellen. angeworben ?!e,rden:' Naoh Abstinimung zwischen 
dem Reichsflihrer SS, dem Generalbevollmächtigten flir den Arbeits-

, . 

E;!insatz und mir werden diese Anwerbungen in den Lagern, in denen 

,germanische Arbeiter untergebracht sind, und in den Betrieb.en der 

gewerblichen Kriegswirtschaft einschI. Rüstungsüfdustrie durch~ 
geführt.· ~..l 

Die Rüstungs- und die .Arbeitseinsatzdienststellen unterstüt­

zen die SS-Ergtinzungsstelrez:, in di,eser Anwerbungsmaßnahme • Insbe­

soridere regeln diese beteiligten Stellen die Einzelheiten der 

Anwerbung. " 

Da es sich im Verhältnis z;u den im gesamten Reibhsgebiet 'ein­

gesetzten germanischen Arbeitern um eine zahlenmäßig beschrän~te 
AnwerbWlg handel:t, werden durch diese Maßnahme 'unliberwindbare 

';3chwierigkei t'en bei den e~nze~nen Abgabebetrieben' im, allgemeinen 

'!'::~~i~~t 'eintreten .. 'Ein sofortiger Abzug der angeWjrbenen. F;eiwilli­

gen' aus den Abgabebetrieben wird dadurc~ vermieden, .daß d,ie Ei~-:-

s teIlung in die Waffen SS bei ungelernten und angelernten Arbei ts,-' 

kräf~en ers:t 14 Tage, bei Facha,1'bei tern erst, 4 Wochen ~naC:h' Annahme 
~1' I ' . . ,,' '; , 

der Freiwilligen-Meldung und Mitteilung'an den Abgabe.betriebvor'!'" 
. '. '.", '?J" 

genommen wi,rd. In dieser Zeit müssen die Abgabebetriebe für den~ .. 

erforderlichen Ausgleich Sorge tragen. 
Fü~ den Fall, daß sich durch eine Häufung der Anwerbungen in 

einem :Betriebe oder durch die Anwerbtillg eines für die Fertigung' , 
besonders wichtigen Facharbeiters mangels Ersatzgestellung erheb-, 

liehe Schwierigkeiten in dem Fertigungsabla.uf ergeben können, ist 
~on d~r Rlistungsdienststelle ein Ausgleich durch Heranziehung an~ 
derer Eetriebe,anzustreben. Ist dieser Ausgleich nicht möglich,so 
ist hierliber zu berichten. Die erforderliche Regelung dieser Ein­

: '" 'zelfälle wird "dann vom RUstungsamt und SS-Hauptamt gemeins?lri g;;:-
... '. 
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